
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

400-1 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) 
 

4. Aktualisierung 2010 (11. Juni 2010) 
 
 
Das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche wurde durch Art. 2 Nr. 2a, 5, 6, 6b und 7 des 
Gesetzes zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdienste-
richtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht v. 29. Juli 2009, 
BGBl. I S. 2355, mit Wirkung vom 11. Juni 2010 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
Art. 229  Weitere Überleitungsvorschriften 
§ 1-21  … 
§ 22  Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Um-
setzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des 
zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdienstericht-
linie sowie zur Neuordnung der Vorschriften 
über das Widerrufs- und Rückgaberecht vom 
29. Juli 2009 

Auf Schuldverhältnisse, die die Ausführung von 
Zahlungsvorgängen zum Gegenstand haben und 
die vor dem 31. Oktober 2009 entstanden sind, ist 
Artikel 248 §§ 4 und 13 nicht anzuwenden. Ist mit 
der Abwicklung eines Zahlungsvorgangs vor dem 
31. Oktober 2009 begonnen worden, sind das 
Bürgerliche Gesetzbuch und die BGB-Informati-
onspflichten-Verordnung jeweils in der bis dahin 
geltenden Fassung anzuwenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§§ 23-24  … 
 
Art. 245 Belehrung über Widerrufs- und Rück-
gaberecht 

Das Bundesministerium der Justiz wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung 
des Bundesrates nicht bedarf, 

1. Inhalt und Gestaltung der dem Verbraucher 
gemäß § 355 Abs. 2 Satz 1, § 356 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 und den diese ergänzenden 

neu 
 
Art. 229  Weitere Überleitungsvorschriften 
§ 1-21  (unverändert) 
§ 22  Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Um-
setzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des 
zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdienstericht-
linie sowie zur Neuordnung der Vorschriften 
über das Widerrufs- und Rückgaberecht vom 
29. Juli 2009 

(1) Auf Schuldverhältnisse, die die Ausführung 
von Zahlungsvorgängen zum Gegenstand haben 
und die vor dem 31. Oktober 2009 entstanden 
sind, ist Artikel 248 §§ 4 und 13 nicht anzuwenden. 
Ist mit der Abwicklung eines Zahlungsvorgangs vor 
dem 31. Oktober 2009 begonnen worden, sind das 
Bürgerliche Gesetzbuch und die BGB-Informati-
onspflichten-Verordnung jeweils in der bis dahin 
geltenden Fassung anzuwenden. 

(2) Soweit andere als die in Absatz 1 gere-
gelten Schuldverhältnisse vor dem 11. Juni 
2010 entstanden sind, sind auf sie das Bürger-
liche Gesetzbuch und die BGB-Informations-
pflichten-Verordnung jeweils in der bis dahin 
geltenden Fassung anzuwenden. 

(3) Abweichend von Absatz 2 sind § 492 
Abs. 5, § 493 Abs. 3, die §§ 499, 500 Abs. 1 so-
wie § 504 Abs. 1 und § 505 Abs. 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs auf unbefristete Schuldver-
hältnisse anzuwenden, die vor dem 11. Juni 
2010 entstanden sind; § 505 Abs. 1 ist auf sol-
che Schuldverhältnisse in Ansehung der Mittei-
lungen nach Vertragsschluss anzuwenden. 
§§ 23-24  (unverändert) 
 
Art. 245 Belehrung über Widerrufs- und Rück-
gaberecht 

Das Bundesministerium der Justiz wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung 
des Bundesrates nicht bedarf, 

1. Inhalt und Gestaltung der dem Verbraucher 
gemäß § 355 Abs. 3 Satz 1, § 356 Abs. 2 
Satz 2 und den diese ergänzenden Vor-



 

 

    
 

Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
mitzuteilenden Belehrung über das Wider-
rufs- und Rückgaberecht festzulegen und 

2. zu bestimmen, wie diese Belehrung mit den 
auf Grund der Artikel 240 bis 242 zu ertei-
lenden Informationen zu verbinden ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs mit-
zuteilenden Belehrung über das Widerrufs- 
und Rückgaberecht festzulegen und 

2. zu bestimmen, wie diese Belehrung mit den 
auf Grund der Artikel 240 bis 242 zu ertei-
lenden Informationen zu verbinden ist. 

 
Art. 246  Informationspflichten bei besonderen 
Vertriebsformen 
§ 1  Informationspflichten bei Fernabsatzver-
trägen 

(1) Bei Fernabsatzverträgen muss der Un-
ternehmer dem Verbraucher rechtzeitig vor 
Abgabe von dessen Vertragserklärung folgen-
de Informationen in einer dem eingesetzten 
Fernkommunikationsmittel entsprechenden 
Weise klar und verständlich und unter Angabe 
des geschäftlichen Zwecks zur Verfügung stel-
len: 

1. seine Identität, anzugeben ist auch das 
öffentliche Unternehmensregister, bei 
dem der Rechtsträger eingetragen ist, 
und die zugehörige Registernummer 
oder gleichwertige Kennung, 

2. die Identität eines Vertreters des Unter-
nehmers in dem Mitgliedstaat, in dem der 
Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn 
es einen solchen Vertreter gibt, oder die 
Identität einer anderen gewerblich tätigen 
Person als dem Anbieter, wenn der Ver-
braucher mit dieser geschäftlich zu tun 
hat, und die Eigenschaft, in der diese 
Person gegenüber dem Verbraucher tätig 
wird, 

3. die ladungsfähige Anschrift des Unter-
nehmers und jede andere Anschrift, die 
für die Geschäftsbeziehung zwischen 
diesem, seinem Vertreter oder einer an-
deren gewerblich tätigen Person gemäß 
Nummer 2 und dem Verbraucher maß-
geblich ist, bei juristischen Personen, 
Personenvereinigungen oder Personen-
gruppen auch den Namen eines Vertre-
tungsberechtigten, 

4. die wesentlichen Merkmale der Ware 
oder Dienstleistung sowie Informationen 
darüber, wie der Vertrag zustande 
kommt, 

5. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn 
dieser eine dauernde oder regelmäßig 
wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat, 

6. einen Vorbehalt, eine in Qualität und 
Preis gleichwertige Leistung (Ware oder 
Dienstleistung) zu erbringen, und einen 
Vorbehalt, die versprochene Leistung im 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fall ihrer Nichtverfügbarkeit nicht zu er-
bringen, 

7. den Gesamtpreis der Ware oder Dienst-
leistung einschließlich aller damit ver-
bundenen Preisbestandteile sowie alle 
über den Unternehmer abgeführten Steu-
ern oder, wenn kein genauer Preis ange-
geben werden kann, seine Berechnungs-
grundlage, die dem Verbraucher eine 
Überprüfung des Preises ermöglicht, 

8. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Lie-
fer- und Versandkosten sowie einen Hin-
weis auf mögliche weitere Steuern oder 
Kosten, die nicht über den Unternehmer 
abgeführt oder von ihm in Rechnung ge-
stellt werden, 

9. die Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung 
und der Lieferung oder Erfüllung, 

10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines 
Widerrufs- oder Rückgaberechts sowie 
die Bedingungen, Einzelheiten der Aus-
übung, insbesondere den Namen und die 
Anschrift desjenigen, gegenüber dem der 
Widerruf zu erklären ist, und die Rechts-
folgen des Widerrufs oder der Rückgabe 
einschließlich Informationen über den 
Betrag, den der Verbraucher im Fall des 
Widerrufs oder der Rückgabe gemäß 
§ 357 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs für die erbrachte Dienstleistung zu 
zahlen hat, 

11. alle spezifischen zusätzlichen Kosten, 
die der Verbraucher für die Benutzung 
des Fernkommunikationsmittels zu tra-
gen hat, wenn solche zusätzlichen Kos-
ten durch den Unternehmer in Rechnung 
gestellt werden, und 

12. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der 
zur Verfügung gestellten Informationen, 
beispielsweise die Gültigkeitsdauer be-
fristeter Angebote, insbesondere hin-
sichtlich des Preises. 

(2) Bei Fernabsatzverträgen über Finanz-
dienstleistungen muss der Unternehmer dem 
Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von des-
sen Vertragserklärung ferner folgende Informa-
tionen in der in Absatz 1 genannten Art und 
Weise zur Verfügung stellen: 

1. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unter-
nehmers und die für seine Zulassung zu-
ständige Aufsichtsbehörde, 

2. gegebenenfalls den Hinweis, dass sich 
die Finanzdienstleistung auf Finanzin-
strumente bezieht, die wegen ihrer spezi-
fischen Merkmale oder der durchzufüh-



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

renden Vorgänge mit speziellen Risiken 
behaftet sind oder deren Preis Schwan-
kungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, 
auf die der Unternehmer keinen Einfluss 
hat, und dass in der Vergangenheit er-
wirtschaftete Erträge kein Indikator für 
künftige Erträge sind, 

3. die vertraglichen Kündigungsbedingun-
gen einschließlich etwaiger Vertragsstra-
fen, 

4. die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, deren Recht der Unternehmer der 
Aufnahme von Beziehungen zum Ver-
braucher vor Abschluss des Fernabsatz-
vertrags zugrunde legt, 

5. eine Vertragsklausel über das auf den 
Fernabsatzvertrag anwendbare Recht 
oder über das zuständige Gericht, 

6. die Sprachen, in welchen die Vertragsbe-
dingungen und die in dieser Vorschrift 
genannten Vorabinformationen mitgeteilt 
werden, sowie die Sprachen, in welchen 
sich der Unternehmer verpflichtet, mit 
Zustimmung des Verbrauchers die 
Kommunikation während der Laufzeit 
dieses Vertrags zu führen, 

7. einen möglichen Zugang des Verbrau-
chers zu einem außergerichtlichen Be-
schwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
und gegebenenfalls die Voraussetzungen 
für diesen Zugang und 

8. das Bestehen eines Garantiefonds oder 
anderer Entschädigungsregelungen, die 
nicht unter die Richtlinie 94/19/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 1994 über Einlagensiche-
rungssysteme (ABl. EG Nr. L 135 S. 5) 
und die Richtlinie 97/9/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 3. 
März 1997 über Systeme für die Entschä-
digung der Anleger (ABl. EG Nr. L 84 S. 
22) fallen. 

(3) Bei Telefongesprächen hat der Unter-
nehmer dem Verbraucher nur Informationen 
nach Absatz 1 zur Verfügung zu stellen, wobei 
eine Angabe gemäß Absatz 1 Nr. 3 nur erfor-
derlich ist, wenn der Verbraucher eine Voraus-
zahlung zu leisten hat. Satz 1 gilt nur, wenn der 
Unternehmer den Verbraucher darüber infor-
miert hat, dass auf Wunsch weitere Informatio-
nen übermittelt werden können und welcher 
Art diese Informationen sind, und der Verbrau-
cher ausdrücklich auf die Übermittlung der 
weiteren Informationen vor Abgabe seiner Ver-
tragserklärung verzichtet hat. 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2  Weitere Informationspflichten bei Fernab-
satzverträgen 

(1) Der Unternehmer hat dem Verbraucher 
ferner die in Satz 2 bestimmten Informationen 
in Textform mitzuteilen, und zwar bei 

1. Finanzdienstleistungen rechtzeitig vor 
Abgabe von dessen Vertragserklärung 
oder, wenn auf Verlangen des Verbrau-
chers der Vertrag telefonisch oder unter 
Verwendung eines anderen Fernkommu-
nikationsmittels geschlossen wird, das 
die Mitteilung in Textform vor Vertrags-
schluss nicht gestattet, unverzüglich 
nach Abschluss des Fernabsatzvertrags, 

2. sonstigen Dienstleistungen und bei der 
Lieferung von Waren alsbald, spätestens 
bis zur vollständigen Erfüllung des Ver-
trags, bei Waren spätestens bis zur Liefe-
rung an den Verbraucher. 

Der Unternehmer hat dem Verbraucher gemäß 
Satz 1 mitzuteilen: 

1. die Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 

2. die in § 1 Abs. 1 genannten Informatio-
nen, 

3. bei Finanzdienstleistungen auch die in 
§ 1 Abs. 2 genannten Informationen und 

4. bei der Lieferung von Waren und sonsti-
gen Dienstleistungen ferner 
a) die in § 1 Abs. 2 Nr. 3 genannten In-

formationen bei Verträgen, die ein 
Dauerschuldverhältnis betreffen und 
für eine längere Zeit als ein Jahr oder 
für unbestimmte Zeit geschlossen 
sind, sowie 

b) Informationen über Kundendienst und 
geltende Gewährleistungs- und Garan-
tiebedingungen. 

(2) Eine Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 ist ent-
behrlich bei Dienstleistungen, die unmittelbar 
durch Einsatz von Fernkommunikationsmitteln 
erbracht werden, sofern diese Leistungen in 
einem Mal erfolgen und über den Betreiber der 
Fernkommunikationsmittel abgerechnet wer-
den. Der Verbraucher muss sich in diesem Fall 
aber über die Anschrift der Niederlassung des 
Unternehmers informieren können, bei der er 
Beanstandungen vorbringen kann. 

(3) Zur Erfüllung seiner Informationspflicht 
gemäß Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 in Verbindung mit 
§ 1 Abs. 1 Nr. 10 über das Bestehen eines Wi-
derrufs- oder Rückgaberechts kann der Unter-
nehmer die in den Anlagen 1 und 2 für die Be-
lehrung über das Widerrufs- oder Rückgabe-



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

recht vorgesehenen Muster in Textform ver-
wenden. Soweit die nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 
in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 3 und 10, nach 
Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 in Verbindungmit § 1 
Abs. 2 Nr. 3 und nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 
Buchstabe b mitzuteilenden Informationen in 
den Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten 
sind, bedürfen sie einer hervorgehobenen und 
deutlich gestalteten Form. 
§ 3  Informationspflichten bei Verträgen im 
elektronischen Geschäftsverkehr 

Bei Verträgen im elektronischen Geschäfts-
verkehr muss der Unternehmer den Kunden 
unterrichten 

1. über die einzelnen technischen Schritte, 
die zu einem Vertragsschluss führen, 

2. darüber, ob der Vertragstext nach dem 
Vertragsschluss von dem Unternehmer 
gespeichert wird und ob er dem Kunden 
zugänglich ist, 

3. darüber, wie er mit den gemäß § 312e 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs zur Verfügung gestellten 
technischen Mitteln Eingabefehler vor 
Abgabe der Vertragserklärung erkennen 
und berichtigen kann, 

4. über die für den Vertragsschluss zur Ver-
fügung stehenden Sprachen und 

5. über sämtliche einschlägigen Verhal-
tenskodizes, denen sich der Unterneh-
mer unterwirft, sowie über die Möglich-
keit eines elektronischen Zugangs zu 
diesen Regelwerken. 

 
Artikel 247  Informationspflichten bei Verbrau-
cherdarlehensverträgen, entgeltlichen Finan-
zierungshilfen und Darlehensvermittlungsver-
trägen 
§ 1  Form und Zeitpunkt der vorvertraglichen 
Information 

Die Unterrichtung nach § 491a Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs muss rechtzeitig 
vor dem Abschluss eines Verbraucherdarle-
hensvertrags in Textform erfolgen und die sich 
aus den §§ 3 bis 5 und 8 bis 13 ergebenden 
Einzelheiten enthalten. 
§ 2  Muster 

(1) Die Unterrichtung hat unter Verwendung 
der Europäischen Standardinformation für 
Verbraucherkredite gemäß dem Muster in An-
lage 3 zu erfolgen, wenn nicht ein Vertrag ge-
mäß § 495 Abs. 3 Nr. 1, § 503 oder § 504 Abs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs abgeschlossen 
werden soll. 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Soll ein Vertrag der in § 495 Abs. 3 Nr. 1 
oder § 504 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs bezeichneten Art abgeschlossen wer-
den, kann der Darlehensgeber zur Unterrich-
tung die Europäische Verbraucherkreditinfor-
mation gemäß dem Muster in Anlage 4 verwen-
den. Bei Verträgen gemäß § 503 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs kann der Darlehensgeber 
das Europäische Standardisierte Merkblatt 
gemäß dem Muster in Anlage 5 verwenden. 
Verwendet der Darlehensgeber die Muster 
nicht, hat er bei der Unterrichtung alle nach 
den §§ 3 bis 5 und 8 bis 13 erforderlichen An-
gaben gleichartig zu gestalten und hervorzu-
heben. 

(3) Die Verpflichtung zur Unterrichtung nach 
§ 491a Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
gilt als erfüllt, wenn der Darlehensgeber dem 
Darlehensnehmer das ordnungsgemäß ausge-
füllte Muster in Textform übermittelt hat. Ist der 
Darlehensvertrag zugleich ein Fernabsatzver-
trag, gelten mit der Übermittlung des entspre-
chenden Musters auch die Anforderungen des 
§ 312c Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
als erfüllt. 
§ 3  Inhalt der vorvertraglichen Information 

(1) Die Unterrichtung vor Vertragsschluss 
muss folgende Informationen enthalten: 

1. den Namen und die Anschrift des Darle-
hensgebers, 

2. die Art des Darlehens, 
3. den effektiven Jahreszins, 
4. den Nettodarlehensbetrag, 
5. den Sollzinssatz, 
6. die Vertragslaufzeit, 
7. Betrag, Zahl und Fälligkeit der einzelnen 

Teilzahlungen, 
8. den Gesamtbetrag, 
9. die Auszahlungsbedingungen, 
10. alle sonstigen Kosten, insbesondere in 

Zusammenhang mit der Auszahlung oder 
der Verwendung eines Zahlungsauthenti-
fizierungsinstruments, mit dem sowohl 
Zahlungsvorgänge als auch Abhebungen 
getätigt werden können, sowie die Be-
dingungen, unter denen die Kosten an-
gepasst werden können, 

11. den Verzugszinssatz und die Art und 
Weise seiner etwaigen Anpassung sowie 
gegebenenfalls anfallende Verzugskos-
ten, 

12. einen Warnhinweis zu den Folgen aus-
bleibender Zahlungen, 

13. das Bestehen oder Nichtbestehen eines 
Widerrufsrechts, 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. das Recht des Darlehensnehmers, das 
Darlehen vorzeitig zurückzuzahlen, 

15. die sich aus § 491a Abs. 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs ergebenden Rechte, 

16. die sich aus § 29 Abs. 7 des Bundesda-
tenschutzgesetzes ergebenden Rechte. 

(2) Gesamtbetrag ist die Summe aus Netto-
darlehensbetrag und Gesamtkosten. Nettodar-
lehensbetrag ist der Höchstbetrag, auf den der 
Darlehensnehmer aufgrund des Darlehensver-
trags Anspruch hat. Die Gesamtkosten und der 
effektive Jahreszins sind nach § 6 der Preis-
angabenverordnung zu berechnen. 

(3) Der Gesamtbetrag und der effektive Jah-
reszins sind anhand eines repräsentativen Bei-
spiels zu erläutern. Dabei sind sämtliche in die 
Berechnung des effektiven Jahreszinses ein-
fließenden Annahmen anzugeben und die vom 
Darlehensnehmer genannten Wünsche zu ein-
zelnen Vertragsbedingungen zu berücksichti-
gen. Der Darlehensgeber hat darauf hinzuwei-
sen, dass sich der effektive Jahreszins unter 
Umständen erhöht, wenn der Verbraucherdar-
lehensvertrag mehrere Auszahlungsmöglich-
keiten mit unterschiedlichen Kosten oder Soll-
zinssätzen vorsieht und die Berechnung des 
effektiven Jahreszinses auf der Vermutung 
beruht, dass die für die Art des Darlehens übli-
che Auszahlungsmöglichkeit vereinbart werde. 

(4) Die Angabe zum Sollzinssatz muss die 
Bedingungen und den Zeitraum für seine An-
wendung sowie die Art und Weise seiner An-
passung enthalten. Ist der Sollzinssatz von 
einem Index oder Referenzzinssatz abhängig, 
sind diese anzugeben. Sieht der Verbraucher-
darlehensvertrag mehrere Sollzinssätze vor, 
sind die Angaben für alle Sollzinssätze zu ertei-
len. Sind im Fall des Satzes 3 Teilzahlungen 
vorgesehen, ist anzugeben, in welcher Reihen-
folge die ausstehenden Forderungen des Dar-
lehensgebers, für die unterschiedliche Soll-
zinssätze gelten, durch die Teilzahlungen ge-
tilgt werden. 
§ 4  Weitere Angaben bei der vorvertraglichen 
Information 

(1) Die Unterrichtung muss folgende Anga-
ben enthalten, soweit sie für den in Betracht 
kommenden Vertragsabschluss erheblich sind: 

1. einen Hinweis, dass der Darlehensneh-
mer infolge des Vertragsabschlusses 
Notarkosten zu tragen hat, 

2. Sicherheiten, die der Darlehensgeber ver-
langt, 

3. den Anspruch auf Vorfälligkeitsentschä-
digung und dessen Berechnungsmetho-



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de, soweit der Darlehensgeber diesen 
Anspruch geltend macht, falls der Darle-
hensnehmer das Darlehen vorzeitig zu-
rückzahlt, 

4. gegebenenfalls den Zeitraum, für den 
sich der Darlehensgeber an die übermit-
telten Informationen bindet. 

(2) Weitere Hinweise des Darlehensgebers 
müssen räumlich getrennt von den Angaben 
nach Absatz 1 und nach den §§ 3 und 8 bis 13 
erteilt werden. 
§ 5  Information bei besonderen Kommunikati-
onsmitteln 

Wählt der Darlehensnehmer für die Ver-
tragsanbahnung Kommunikationsmittel, die die 
Übermittlung der vorstehenden Informationen 
in der in den §§ 1 und 2 vorgesehenen Form 
nicht gestatten, ist die vollständige Unterrich-
tung nach § 1 unverzüglich nachzuholen. Bei 
Telefongesprächen muss die Beschreibung der 
wesentlichen Merkmale nach Artikel 246 § 1 
Abs. 1 Nr. 4 zumindest die Angaben nach § 3 
Abs. 1 Nr. 3 bis 9, Abs. 3 und 4 enthalten. 
§ 6  Vertragsinhalt 

(1) Der Verbraucherdarlehensvertrag muss 
klar und verständlich folgende Angaben enthal-
ten: 

1. die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 14 und Abs. 4 
genannten Angaben, 

2. den Namen und die Anschrift des Darle-
hensnehmers, 

3. die für den Darlehensgeber zuständige 
Aufsichtsbehörde, 

4. einen Hinweis auf den Anspruch des Dar-
lehensnehmers auf einen Tilgungsplan 
nach § 492 Abs. 3 Satz 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs, 

5. das einzuhaltende Verfahren bei der 
Kündigung des Vertrags, 

6. sämtliche weitere Vertragsbedingungen. 
(2) Besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs, müssen im 
Vertrag Angaben zur Frist und anderen Um-
ständen für die Erklärung des Widerrufs sowie 
ein Hinweis auf die Verpflichtung des Darle-
hensnehmers enthalten sein, ein bereits aus-
bezahltes Darlehen zurückzuzahlen und Zinsen 
zu vergüten. Der pro Tag zu zahlende Zinsbe-
trag ist anzugeben. 

(3) Die Angabe des Gesamtbetrags und des 
effektiven Jahreszinses hat unter Angabe der 
Annahmen zu erfolgen, die zum Zeitpunkt des 
Abschlusses des Vertrags bekannt sind und 
die in die Berechnung des effektiven Jahres-
zinses einfließen. 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7  Weitere Angaben im Vertrag 
Der Verbraucherdarlehensvertrag muss klar 

und verständlich folgende Angaben enthalten, 
soweit sie für den Vertrag bedeutsam sind: 

1. einen Hinweis, dass der Darlehensneh-
mer Notarkosten zu tragen hat, 

2. die vom Darlehensgeber verlangten Si-
cherheiten und Versicherungen, im Fall 
von entgeltlichen Finanzierungshilfen 
insbesondere einen Eigentumsvorbehalt, 

3. die Berechnungsmethode des Anspruchs 
auf Vorfälligkeitsentschädigung, soweit 
der Darlehensgeber beabsichtigt, diesen 
Anspruch geltend zu machen, falls der 
Darlehensnehmer das Darlehen vorzeitig 
zurückzahlt, 

4. den Zugang des Darlehensnehmers zu 
einem außergerichtlichen Beschwerde- 
und Rechtsbehelfsverfahren und gege-
benenfalls die Voraussetzungen für die-
sen Zugang. 

§ 8  Verträge mit Zusatzleistungen 
(1) Verlangt der Darlehensgeber zum Ab-

schluss eines Verbraucherdarlehensvertrags, 
dass der Darlehensnehmer zusätzliche Leis-
tungen des Darlehensgebers annimmt oder 
einen weiteren Vertrag abschließt, insbesonde-
re einen Versicherungsvertrag oder Kontofüh-
rungsvertrag, hat der Darlehensgeber dies zu-
sammen mit der vorvertraglichen Information 
anzugeben. In der vorvertraglichen Information 
und im Vertrag sind Kontoführungsgebühren 
sowie die Bedingungen, unter denen sie ange-
passt werden können, anzugeben. 

(2) Dienen die vom Darlehensnehmer geleis-
teten Zahlungen nicht der unmittelbaren Darle-
henstilgung, sind die Zeiträume und Bedin-
gungen für die Zahlung der Sollzinsen und der 
damit verbundenen wiederkehrenden und nicht 
wiederkehrenden Kosten im Verbraucherdarle-
hensvertrag aufzustellen. Verpflichtet sich der 
Darlehensnehmer mit dem Abschluss eines 
Verbraucherdarlehensvertrags auch zur Ver-
mögensbildung, muss aus der vorvertraglichen 
Information und aus dem Verbraucherdarle-
hensvertrag klar und verständlich hervorge-
hen, dass weder die während der Vertragslauf-
zeit fälligen Zahlungsverpflichtungen noch die 
Ansprüche, die der Darlehensnehmer aus der 
Vermögensbildung erwirbt, die Tilgung des 
Darlehens gewährleisten, es sei denn, dies 
wird vertraglich vereinbart. 
 
 
 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 9  Abweichende Mitteilungspflichten bei 
Immobiliardarlehensverträgen gemäß § 503 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs 

(1) Bei Verträgen gemäß § 503 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs sind in der vorvertraglichen 
Information und im Verbraucherdarlehensver-
trag abweichend von den §§ 3 bis 8, 12 und 13 
die Angaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 7, 10 und 
13 sowie nach § 3 Abs. 4 und nach § 8 zwin-
gend. Die vorvertragliche Information muss 
auch einen deutlich gestalteten Hinweis darauf 
enthalten, dass der Darlehensgeber Forderun-
gen aus dem Darlehensvertrag ohne Zustim-
mung des Darlehensnehmers abtreten und das 
Vertragsverhältnis auf einen Dritten übertragen 
darf, soweit nicht die Abtretung im Vertrag 
ausgeschlossen wird oder der Darlehensneh-
mer der Übertragung zustimmen muss. Der 
Vertrag muss ferner die Angaben zum 
Widerrufsrecht nach § 6 Abs. 2 enthalten. 

(2) Die Anzahl der Teilzahlungen ist nicht 
anzugeben, wenn die Laufzeit des Darlehens-
vertrags von dem Zeitpunkt der Zuteilung eines 
Bausparvertrags abhängt. 
§ 10  Abweichende Mitteilungspflichten bei 
Überziehungsmöglichkeiten gemäß § 504  
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

(1) Bei Überziehungsmöglichkeiten im Sinne 
des § 504 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs sind abweichend von den §§ 3 und 6 nur 
anzugeben: 

1. in der vorvertraglichen Information 
a) die Angaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 

bis 6, 10, 11 und 16, Abs. 4 sowie ge-
gebenenfalls nach § 4 Abs. 1 Nr. 4, 

b) die Bedingungen zur Beendigung des 
Darlehensverhältnisses und 

c) der Hinweis, dass der Darlehensneh-
mer jederzeit zur Rückzahlung des 
gesamten Darlehensbetrags aufgefor-
dert werden kann, falls ein entspre-
chendes Kündigungsrecht für den 
Darlehensgeber vereinbart werden 
soll; 

2. im Vertrag 
a) die Angaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 in 

Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 6, 
9 und 10, Abs. 4, 

b) die Angaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 
und 5, 

c) die Gesamtkosten sowie 
d) gegebenenfalls der Hinweis nach 

Nummer 1 Buchstabe c. 
(2) In den Fällen des § 5 muss die Beschrei-

bung der wesentlichen Merkmale nach Artikel 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

246 § 1 Abs. 1 Nr. 4 zumindest die Angaben 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 bis 5, Abs. 4 sowie nach 
Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe c enthalten. 

(3) Die Angabe des effektiven Jahreszinses 
ist entbehrlich, wenn der Darlehensgeber außer 
den Sollzinsen keine weiteren Kosten verlangt 
und die Sollzinsen nicht in kürzeren Zeiträu-
men als drei Monaten fällig werden. 
§ 11  Abweichende Mitteilungspflichten bei 
Umschuldungen gemäß § 495 Abs. 3 Nr. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs 

(1) Bei Umschuldungen gemäß § 495 Abs. 3 
Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind ab-
weichend von den §§ 3 und 6 nur anzugeben: 

1. in der vorvertraglichen Information 
a) die Angaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 

bis 7, 10, 11, 14 und 16, Abs. 3 und 4, 
b) die Angaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 3, 
c) die Angaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 

Buchstabe b sowie 
d) gegebenenfalls die Angaben nach § 4 

Abs. 1 Nr. 4; 
2. im Vertrag 

a) die Angaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 in 
Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 9, 
11 und 14, Abs. 3 und 4 sowie 

b) die Angaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 
bis 4 und 6. 

(2) In den Fällen des § 5 muss die Beschrei-
bung der wesentlichen Merkmale nach Artikel 
246 § 1 Abs. 1 Nr. 4 zumindest die Angaben 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 bis 6, Abs. 3 und 4 enthal-
ten. 

(3) Wird ein Verbraucherdarlehensvertrag 
gemäß § 495 Abs. 3 Nr. 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs als Überziehungsmöglichkeit im 
Sinne des § 504 Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs abgeschlossen, gilt § 10. Die Ab-
sätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden. 
§ 12  Verbundene Verträge und entgeltliche 
Finanzierungshilfen 

(1) Die §§ 1 bis 11 gelten entsprechend für 
die in § 506 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs bezeichneten Verträge über entgeltliche 
Finanzierungshilfen. Bei diesen Verträgen oder 
Verbraucherdarlehensverträgen, die mit einem 
anderen Vertrag gemäß § 358 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs verbunden sind oder in denen 
eine Ware oder Leistung gemäß § 359a Abs. 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs angegeben ist, 
muss 

1. die vorvertragliche Information, auch in 
den Fällen des § 5, den Gegenstand und 
den Barzahlungspreis, 

 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. der Vertrag 
a) den Gegenstand und den Barzah-

lungspreis sowie 
b) Informationen über die sich aus den 

§§ 358 und 359 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs ergebenden Rechte und 
über die Bedingungen für die Aus-
übung dieser Rechte 

enthalten. 
(2) Bei Verträgen gemäß § 506 Abs. 2 Nr. 3 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind die Anga-
ben nach § 3 Abs. 1 Nr. 14, § 4 Abs. 1 Nr. 3 und 
§ 7 Abs. 1 Nr. 3 entbehrlich. § 14 Abs. 1 Satz 2 
ist nicht anzuwenden. Hat der Unternehmer 
den Gegenstand für den Verbraucher erwor-
ben, tritt an die Stelle des Barzahlungspreises 
der Anschaffungspreis. 
§ 13  Darlehensvermittler 

(1) Ist bei der Anbahnung oder beim Ab-
schluss eines Verbraucherdarlehensvertrags 
oder eines Vertrags über eine entgeltliche Fi-
nanzierungshilfe ein Darlehensvermittler betei-
ligt, so ist die Angabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 
der Vertragsinhalt nach § 6 Abs. 1 um den Na-
men und die Anschrift des beteiligten Darle-
hensvermittlers zu ergänzen. 

(2) Der Darlehensvermittler hat den Ver-
braucher rechtzeitig vor Abschluss eines Dar-
lehensvermittlungsvertrags im Sinne des 
§ 655a des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Text-
form zu unterrichten über 

1. die Höhe der von ihm verlangten Vergü-
tung, 

2. die Tatsache, ob er für die Vermittlung 
vom Darlehensgeber ein Entgelt erhält, 
sowie gegebenenfalls dessen Höhe, 

3. den Umfang seiner Befugnisse, insbe-
sondere, ob er ausschließlich für einen 
oder mehrere bestimmte Darlehensgeber 
oder unabhängig tätig wird, und 

4. die einzelnen von ihm verlangten Neben-
entgelte sowie deren Höhe, soweit diese 
zum Zeitpunkt der Unterrichtung bekannt 
ist, andernfalls einen Höchstbetrag. 

(3) Der Darlehensvermittler hat dem Darle-
hensgeber die Höhe der von ihm verlangten 
Vergütung vor der Annahme des Auftrags mit-
zuteilen. Darlehensvermittler und Darlehens-
geber haben sicherzustellen, dass die andere 
Partei eine Abschrift des Verbraucherdarle-
hensvertrags erhält. 
§ 14  Tilgungsplan 

(1) Verlangt der Darlehensnehmer nach 
§ 492 Abs. 3 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs einen Tilgungsplan, muss aus diesem 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hervorgehen, welche Zahlungen in welchen 
Zeitabständen zu leisten sind und welche Be-
dingungen für diese Zahlungen gelten. Dabei 
ist aufzuschlüsseln, in welcher Höhe die Teil-
zahlungen auf das Darlehen, die nach dem 
Sollzinssatz berechneten Zinsen und die sons-
tigen Kosten angerechnet werden. 

(2) Ist der Sollzinssatz nicht gebunden oder 
können die sonstigen Kosten angepasst wer-
den, ist in dem Tilgungsplan in klarer und ver-
ständlicher Form anzugeben, dass die Daten 
des Tilgungsplans nur bis zur nächsten An-
passung des Sollzinssatzes oder der sonstigen 
Kosten gelten. 

(3) Der Tilgungsplan ist dem Darlehensneh-
mer in Textform zur Verfügung zu stellen. Der 
Anspruch erlischt nicht, solange das Vertrags-
verhältnis besteht. 
§ 15  Unterrichtungen bei Zinsanpassungen 

(1) Eine Zinsanpassung in einem Verbrau-
cherdarlehensvertrag oder einem Vertrag über 
eine entgeltliche Finanzierungshilfe wird erst 
wirksam, nachdem der Darlehensgeber den 
Darlehensnehmer über 

1. den angepassten Sollzinssatz, 
2. die angepasste Höhe der Teilzahlungen 

und 
3. die Zahl und die Fälligkeit der Teilzah-

lungen, sofern sich diese ändern, 
unterrichtet hat. 

(2) Geht die Anpassung des Sollzinssatzes 
auf die Änderung eines Referenzzinssatzes 
zurück, können die Vertragsparteien einen von 
Absatz 1 abweichenden Zeitpunkt für die Wirk-
samkeit der Zinsanpassung vereinbaren. In 
diesen Fällen muss der Vertrag eine Pflicht des 
Darlehensgebers vorsehen, den Darlehens-
nehmer nach Absatz 1 in regelmäßigen Zeitab-
ständen zu unterrichten. Außerdem muss der 
Darlehensnehmer die Höhe des Referenzzins-
satzes in den Geschäftsräumen des Darle-
hensgebers einsehen können. 
§ 16  Unterrichtung bei Überziehungsmöglich-
keiten 

Die Unterrichtung nach § 504 Abs. 1 Satz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs muss folgende 
Angaben enthalten: 

1. den genauen Zeitraum, auf den sie sich 
bezieht, 

2. Datum und Höhe der an den Darlehens-
nehmer ausbezahlten Beträge, 

3. Saldo und Datum der vorangegangenen 
Unterrichtung, 

4. den neuen Saldo, 
 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 248  Informationspflichten bei der Erbrin-
gung von Zahlungsdienstleistungen 
§ 1  Konkurrierende Informationspflichten im 
Fernabsatz 

Ist der Zahlungsdienstevertrag zugleich ein 
Fernabsatzvertrag, so werden die Informations-
pflichten gemäß § 1 Abs. 1 und 2 der BGB-Infor-
mationspflichten-Verordnung durch die Informati-
onspflichten gemäß den §§ 2 bis 16 ersetzt; dies 
gilt nicht für die in § 1 Abs. 1 Nr. 8 bis 12 und 
Abs. 2 Nr. 2, 4 und 8 der BGB-Informationspflich-
ten-Verordnung genannten Informationspflichten. 
§§ 2-19  … 
 

5. Datum und Höhe der Rückzahlungen des 
Darlehensnehmers, 

6. den angewendeten Sollzinssatz, 
7. die erhobenen Kosten und 
8. den gegebenenfalls zurückzuzahlenden 

Mindestbetrag. 
§ 17  Angaben bei geduldeten Überziehungen 

(1) Die Unterrichtung nach § 505 Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs muss folgende An-
gaben enthalten: 

1. den Sollzinssatz, die Bedingungen für 
seine Anwendung und, soweit vorhan-
den, Indizes oder Referenzzinssätze, auf 
die sich der Sollzinssatz bezieht, 

2. sämtliche Kosten, die ab dem Zeitpunkt 
der Überziehung anfallen, sowie die Be-
dingungen, unter denen die Kosten an-
gepasst werden können. 

(2) Die Unterrichtung nach § 505 Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs muss folgende An-
gaben enthalten: 

1. das Vorliegen einer Überziehung, 
2. den Betrag der Überziehung, 
3. den Sollzinssatz und 
4. etwaige Vertragsstrafen, Kosten und Ver-

zugszinsen. 
 
Art. 248  Informationspflichten bei der Erbrin-
gung von Zahlungsdienstleistungen 
§ 1  Konkurrierende Informationspflichten im 
Fernabsatz 

Ist der Zahlungsdienstevertrag zugleich ein 
Fernabsatzvertrag, so werden die Informations-
pflichten gemäß Artikel 246 § 1 Abs. 1 und 2 
durch die Informationspflichten gemäß den §§ 2 
bis 16 ersetzt; dies gilt nicht für die in Artikel 246 
§ 1 Abs. 1 Nr. 8 bis 12 und Abs. 2 Nr. 2, 4 und 8 
genannten Informationspflichten. 
 
§§ 2-19  (unverändert) 
 
 
Anlage 1 
 
Anlage 2 
 
Anlage 3 
 
Anlage 4 
 
Anlage 5 
 

 
 


